
 
Newsletter – Oktober 2018 
Arbeits-, Pflege-, Wirtschafts- und Notarrecht  
 
„Geldleute lesen gründlicher als Bücherliebhaber - sie wissen besser, was 
für Nachteile aus flüchtiger Lektüre entstehen.“ So hat sich schon Bertholt 
Brecht geäußert, obwohl er sicher nichts von unserem Newsletter gehört 
hat... Daher nehen Sie sich ruhig die Zeit für ein paar aktuelle Informationen 
für Ihre Unternehmung.  
 
 
Arbeitsrecht: 
 

 
 
In den letzten Monaten hat sich vor Arbeitsgerichten die Unsitte breit ge-
macht, für offene Lohnforderungen gegen Arbeitgeber eine Verzugspau-
schale einzuklagen. Berufen haben sich die Kläger auf § 288 Absatz 5 BGB. 
Er lautet:  
 
„Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn 
dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer 
Pauschale in Höhe von 40 Euro.“ 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat diese Unsitte mit einem Urteil vom 25. Sep-
tember 2018 (8 AZR 26/18) gestoppt. Der Arbeitnehmer hat nämlich keinen 
Anspruch auf die Verzugspauschale in Höhe von EUR 40,00.  
 
Zwar findet § 288 Absatz 5 BGB grundsätzlich auch in Fällen Anwendung, 
in denen sich der Arbeitgeber mit der Zahlung von Arbeitsentgelt in Verzug 
befindet. Allerdings schließt § 12a Absatz 1 Satz 1 ArbGG als spezielle ar-
beitsrechtliche Regelung nicht nur einen prozessualen Kostenerstattungs-
anspruch wegen erstinstanzlich entstandener Beitreibungskosten, sondern 
auch einen entsprechenden materiell-rechtlichen Kostenerstattungsan-
spruch und damit auch den Anspruch auf Pauschalen nach § 288 Abs. 5 
BGB aus. 
 
Die Entscheidung ist zu begrüssen, da zum Teil Arbeitnehmer wegen einer 
angeblich offenen Forderung von z.B. EUR 20,00 eine Pauschale von EUR 
40,00 verlangt haben. Oftmals haben die Arbeitsgerichte der ersten Instanz 
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diese Forderungen „durchgewunken“, ohne genauer zu prüfen. Diese Praxis 
ist nun zum Glück vorbei.  
 
 
Wirtschaftsrecht und Notarrecht:  
 

 
 
Das Kammergericht Berlin hat am 17.09.2018 beschlossen (22 W 57/18), 
dass eine GmbH nicht die Bezeichnung „Partners“ in ihrer Firma ver-
wenden darf. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Bezeichnung als Hinweis 
auf einen Zusammenschluss mehrerer Personen verstanden werden kann. 
Im Zweifel ist die Verwendung untersagt.  
 
Eine GmbH wollte sich eine neue Firmierung geben, die den Begriff „Part-
ners“ im Firmennamen enthielt. Die Satzungsänderung meldete eine Notarin 
mit einer elektronischen Eigenurkunde mit Anlagen und einer Satzungsneu-
fassung mit einer Bescheinigung gemäß § 54 GmbHG zur Eintragung an. 
Das Registergericht holte eine Stellungnahme der IHK ein, in der Bedenken 
gegen die Eintragung der Firma geltend gemacht werden. Das Registerge-
richt wies die Anmeldung sodann zurück. Die Beschwerde der Beteiligten 
hatte vor dem Kammergericht keinen Erfolg. Die Rechtsbeschwerde zum 
BGH wurde nicht zugelassen. 
 
Das Kammergericht hat seinen Beschluss damit begründet, dass das Re-
gistergericht die gewählte Firma zu Recht wegen ihres Bestandteils "Part-
ners" beanstandet und als nicht eintragungsfähig angesehen hat. 
 
Nach § 11 Absatz 1 Satz 1 PartGG dürfen den Zusatz "Partnerschaft" oder 
"und Partner" nur Gesellschafter nach dem PartGG führen. Damit ist allen 
Gesellschaften mit einer anderen Rechtsform die Führung dieser Zusätze 
nach dem Willen des Gesetzgebers verwehrt, weil die Vorschrift die Verwen-
dung für die Partnerschaftsgesellschaft reserviert hat. Partnerschaftsgesell-
schaften wiederum sind nach § 2 Absatz 1 PartGG verpflichtet, in ihren Na-
men die bezeichneten Zusätze aufzunehmen. Durch die Regelung des § 11 
Absatz 1 Satz 1 PartGG soll damit gegenüber dieser technischen Verwen-
dung jede untechnische Verwendung durch andere Gesellschaftsformen 
ausschließen. Denn die untechnische Verwendung stünde einer 
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Einbürgerung der Begriffe als spezifische Bezeichnung der neuen Gesell-
schaftsform entgegen. 
 
Danach kommt vorliegend die zusätzliche Verwendung des Begriffs "Part-
ners" als Bestandteil der Firma der Beteiligten nicht in Betracht. Denn darin 
liegt eine Verwendung des Begriffs Partner durch eine andere Gesellschafts-
form als einer Partnerschaftsgesellschaft.  
 
Auch der Zweck der Regelung des § 11 Absatz 1 Satz 1 PartGG, eine un-
technische Verwendung des Begriffs Partner auszuschließen, schließt es 
ein, auch den Begriff "Partners" für andere Gesellschaftsformen als Partner-
schaftsgesellschaften zu untersagen. Denn er klingt im Wesentlichen wie der 
Begriff Partner und hat im Übrigen die gleiche Bedeutung. Die Pluralform 
weist gerade auf mehrere Beteiligte hin. 
 
   
Pflegerecht:     
 

 
 
Der Bundesgerichtshof hat am 4. Oktober 2018 (III ZR 292/17) das für viele 
völlig überraschende Urteil gefällt, dass kein Entgeltanspruch eines Pfle-
geheimbetreibers bei vorzeitigem Heimwechsel eines Leistungen der 
sozialen Pflegeversicherung beziehenden Bewohners besteht. Offenbar 
hat damit der Bundesgerichtshof die Kündigungsfristen für Heimbewohner 
abgeschafft.  
 
Der an Multiple Sklerose erkrankte Kläger ist auf die Unterbringung in einem 
Pflegeheim angewiesen und bezieht Leistungen der sozialen Pflegeversi-
cherung. Er verlangt von dem Beklagten, der ein Pflegeheim betreibt, Rück-
zahlung von Heimkosten.  
 
Von Dezember 2013 bis zum 14. Februar 2015 war der Kläger in dem Pfle-
geheim des Beklagten untergebracht. Ende Januar 2015 fand der Kläger ei-
nen Pflegeplatz in einem anderen, auf die Pflege von Multiple-Sklerose-Pa-
tienten spezialisierten Heim. Daraufhin kündigte er mit Schreiben vom 28. 
Januar 2015 den Wohn- und Betreuungsvertrag mit dem Beklagten zum 28. 
Februar 2015. Da in dem anderen Pflegeheim kurzfristig schon früher ein 
Platz frei wurde, zog der Kläger bereits am 14. Februar 2015 aus dem Heim 
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des Beklagten aus und bezog am darauf folgenden Tag den neuen Pflege-
platz.  
 
Der Beklagte stellte dem Kläger – nach Abzug der Leistungen der Pflege-
kasse für die erste Februarhälfte 2015 – Heimkosten für den gesamten Mo-
nat Februar 2015 in Höhe von EUR 1.493,03 in Rechnung, die der Kläger 
zunächst vollständig bezahlte. Da für die zweite Februarhälfte 2015 infolge 
des Auszugs aus dem Pflegeheim des Beklagten insoweit keine Sozialleis-
tungen mehr erbracht wurden, verlangte der Kläger die Rückerstattung der 
bezahlten EUR 1.493,03, was der Beklagte jedoch ablehnte.  
 
Der Kläger hat geltend gemacht, die Zahlung des Heimentgelts sei für die 
zweite Februarhälfte 2015 ohne Rechtsgrund erfolgt, da mit seinem Auszug 
am 14. Februar 2015 seine Zahlungspflicht entsprechend dem Grundsatz 
der taggenauen Abrechnung gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 SGB XI erloschen 
sei.  
 
Der Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass der Beklagte das für die 
zweite Februarhälfte 2015 vereinnahmte Heimentgelt gemäß § 812 Absatz 1 
Satz 1 Alt. 1 BGB zurückzuerstatten hat, da die Zahlungspflicht des Klägers 
mit dem Tag seines Auszugs am 14. Februar 2014 gemäß § 87a Absatz 1 
Satz 2 SGB XI in Verbindung mit § 15 Absatz 1 WBVG endete.  
 
§ 87a Absatz 1 Satz 1 SGB XI, dem das Prinzip der tagesgleichen Vergütung 
zugrunde liegt, bestimmt, dass die im Begriff des Gesamtheimentgelts zu-
sammengefassten Zahlungsansprüche der Einrichtung für den Tag der Auf-
nahme des Pflegebedürftigen in das Pflegeheim sowie für jeden weiteren 
Tag des Heimaufenthalts taggenau berechnet werden. Danach besteht der 
Zahlungsanspruch des Heimträgers nur für die Tage, in denen sich der Pfle-
gebedürftige tatsächlich im Heim aufhält (Berechnungstage).  
 
Nach seinem eindeutigen Wortlaut regelt § 87a Absatz 1 Satz 2 SGB XI nicht 
allein die Zahlungspflicht des Kostenträgers, sondern erfasst ebenso die zi-
vilrechtliche Vergütungspflicht des Heimbewohners. Es handelt sich um eine 
gegenüber den heimvertraglichen Bestimmungen des Wohn- und Betreu-
ungsvertragsgesetzes vorrangige Sonderregelung zugunsten von Heimbe-
wohnern, die gleichzeitig Leistungsbezieher der Pflegeversicherung sind. 
Dieser Vorrang kommt darin zum Ausdruck, dass abweichende Vereinba-
rungen nichtig sind (§ 15 Absatz 1 Satz 2 WBVG, § 87a Absatz 1 Satz 4 SGB 
XI).  
 
Die Systematik des § 87a Absatz 1 SGB XI sowie die Entstehungsgeschichte 
und der daraus ableitbare Zweck des Gesetzes sprechen dafür, dass ein 
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"Entlassen" im Sinne des § 87a Absatz 1 Satz 2 Alt. 1 SGB XI auch dann 
vorliegt, wenn der Pflegebedürftige – nach einer Kündigung des Heimver-
tragsverhältnisses – vor Ablauf der Kündigungsfrist des § 11 Absatz 1 Satz 
1 WBVG endgültig auszieht.  
 
Dass der Begriff "Entlassen" auch den Umzug beziehungsweise die Verle-
gung des Pflegebedürftigen in ein anderes Heim erfasst, erschließt sich aus 
der Regelung des § 87a Absatz 1 Satz 3 SGB XI. Darin wird klargestellt, dass 
die Zahlungspflicht des Heimbewohners gegenüber dem bisherigen Pflege-
heim nicht für den Umzugs-/Verlegungstag besteht und insofern ein Heim-
entgelt nur durch die aufnehmende Pflegeeinrichtung berechnet werden 
darf. Damit bringt das Gesetz zugleich zum Ausdruck, dass für die restlichen 
Tage des Monats, in dem der Auszugs-/Verlegungstag liegt, kein Entgelt 
mehr an das bisherige Pflegeheim zu zahlen ist, und zwar unabhängig da-
von, ob der Heimbewohner, der Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 
bezieht, die Kündigungsfrist des § 11 Absatz 1 Satz 1 WBVG einhält.  
 
Der Regelung des § 87a Absatz 1 Satz 5 bis 7 SGB XI über die Vergütungs-
pflicht des Bewohners bei vorübergehender Abwesenheit vom Heim ist zu 
entnehmen, dass ein Vergütungsanspruch der Einrichtung (gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung ersparter Aufwendungen) voraussetzt, dass der 
Pflegebedürftige das Heim nur vorübergehend im Sinne des § 87a Absatz 1 
Satz 5, 6 SGB XI verlässt (z.B. wegen eines Krankenhausaufenthalts) und 
deshalb einen gesetzlichen Anspruch auf Freihaltung seines Pflegeplatzes 
hat.  
 
Weiter betont der Bundesgerichtshof, dass nach einer üblichen Praxis der 
Heimträger die durch Leerstände verursachten Kosten im Rahmen der Aus-
lastungskalkulation sowie durch gesonderte Wagnis- und Risikozuschläge 
in die Pflegesätze eingerechnet und anschließend anteilig auf die Heimbe-
wohner umgelegt werden. Dies hat den Gesetzgeber veranlasst, den Zah-
lungsanspruch des Einrichtungsträgers bei Versterben oder bei einem Aus-
zug des Heimbewohners auf den Tag der Beendigung der tatsächlichen 
Leistungserbringung zu begrenzen, weil ansonsten die Zeit des Leerstandes 
zulasten des Heimbewohners doppelt berücksichtigt würde.  
Danach endete die Zahlungspflicht des Klägers mit dem Tag seines Auszugs 
aus dem Pflegeheim des Beklagten am 14. Februar 2015.  
 
 
Über uns: 
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Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte I Notar ist eine der führenden wirt-
schaftsberatenden Rechtsanwalts- und Notarkanzleien für Pflegeunterneh-
men. Der Schwerpunkt unserer Beratung ist die Pflegewirtschaft. Wir bera-
ten Unternehmen, Körperschaften und Verbände in allen Fragen des Wirt-
schafts-, Arbeits- und Pflegerechts bundesweit. Ferner gehören Unterneh-
mensverkäufe und Umstrukturierungen zu unseren Stärken. Zudem bieten 
wir unsere Beratung „rund um die Pflegeimmobilie“ an. Wir verstehen uns 
als Berater von Unternehmen und haben über die grundständige Rechtsbe-
ratung hinaus stets die optimale wirtschaftliche Lösung für unsere Mandan-
ten im Blick. Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte I Notar arbeitet mit 
Steuer-, Unternehmensberatern und Notaren zusammen. So werden wir den 
Erfordernissen von komplexen Mandaten gerecht. 
 
Bochum ist unser Standort. Hier besteht eine gute verkehrstechnische An-
bindung zu den Mandanten. Außerdem befindet sich Bochum „in der Mitte 
der Metropole Ruhr“, dem führenden und aufregendsten Wirtschaftsstand-
ort Deutschlands. 
  
Neben der Rechts- und Unternehmensberatung bieten wir regelmäßig Se-
minarveranstaltungen für Unternehmen und Fachverbände zu ausgewählten 
Themen an. 
 
Rückfragen? Beantworten wir gerne persönlich. 
 
Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte I Notar 
Grabenstr. 12 
Kortumhaus 
44787 Bochum 
Telefon +49 (0)234 579 521-0 
Telefax +49 (0)234 579 521-21 
E-Mail: kontakt@ulbrich-kaminski.de 
www.ulbrich-kaminski.de 
 
 
Datenschutz: 
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Da am 25.05.2018 die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft ge-
treten ist, möchten wir unsere bisherigen Leser unseres Newsletters auf die 
folgende Datenschutzerklärung hinweisen. Mit dieser möchten wir Sie über 
die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung perso-
nenbezogener Daten durch den Websitebetreiber www.ulbrich-kaminski.de 
informieren. Gemäß § 7 Absatz 3 UWG werden wir Ihre Mailadresse für den 
Versand des Newsletters auch weiterhin ohne Ihre ausdrückliche Einwilli-
gung verwenden. Für alle neuen Leser unseres Newsletters ab dem 
25.05.2018 holen wir eine gesonderte schrftliche Einwilligung ein.  
 
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften. Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet 
grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher 
Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht realisierbar.  
 
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten bei der Anmeldung 
zum Newsletter. Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Versen-
dung des Newsletter verwendet und nicht an Dritte übermittelt. Erhoben 
werden: 
 
• Name, Vorname 
• E-Mail-Adresse 

 
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten 
nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in 
die Datenerhebung einwilligen. Als personenbezogene Daten gelten sämtli-
che Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und wel-
che zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, 
Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 
 
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmög-
lichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf 
diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen wer-
den kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weiter-
gegeben. Sie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft 
darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. 
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von 
Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf 
Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten. Ferner möchten wir klarstellen, dass Sie jederzeit 
der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten widersprechen können. 
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Ebenfalls können Sie unproblematisch durch eine Mail an unsere Kanzlei 
derweiteren Zusendung unseres Newsletters widersprechen.  
 
 


